Ä N D E R U N G S P R A K T I K U M S V E R T R A G
     
Zwischen
[bookmark: _Hlk172009666][bookmark: ßß_Arbeitgeber]der/dem        
	     
[bookmark: ßß_AGAdresse]Anschrift       
vertreten durch die Person im Vorsitzendenamt und deren Stellvertretung oder durch eine dieser Personen, jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied des Kirchengemeinderates 
	-Anstellungsträger-
und
[bookmark: ßß_Vorname][bookmark: ßß_Familienname]Frau/Herrn                 
[bookmark: ßß_Geburtsdatum]geboren am       
[bookmark: ßß_Konfession]Konfession         
[bookmark: ßß_PLZ][bookmark: ßß_Wohnort][bookmark: ßß_Straße][bookmark: ßß_Hausnummer]wohnhaft in              ,              
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-  -
	-Praktikant(in)- 
07/24
Nachfolgende nichtzutreffende Absätze löschen.
wird folgender Vertrag zur Änderung des Praktikumsvertrages vom      , zuletzt geändert mit Änderungspraktikumsvertrag vom      ,  geschlossen:

-  -
- 6 -



§       des Praktikumsvertrages wird mit Wirkung vom       wie folgt geändert:
(Praktikumsdauer)
[bookmark: Text110][bookmark: Text111]Das Praktikantenverhältnis von Frau/Herr       wird verlängert bis      . Grund dafür ist      .
§      
Vertragsausfertigung
[bookmark: Text114][bookmark: Text58]Dieser Vertrag wird vierfach ausgefertigt. Der Anstellungsträger, die Praktikantin/der Praktikant, die ZGASt und das Verwaltungs- und Serviceamt       erhalten je eine Ausfertigung.

     
(Ort, Datum)

	
(Unterschrift Vertreter/in des Anstellungsträgers)*)	(Unterschrift Praktikantin/Praktikant)

[bookmark: Text112](Siegel)	
(Unterschrift Vertreter/in des Anstellungsträgers)*)

*) Bei Kirchengemeinden und Kirchenbezirken sind zwei Unterschriften von den nach der Grundordnung bevollmächtigten Vertretern (siehe Rubrum) erforderlich. Andere Personen können vertretungsberechtigt sein, sofern in einer Gemeinde-/Bezirkssatzung, einer Geschäftsordnung oder einem Beschluss des Kirchengemeinderats/Be-zirkskirchenrats entsprechende Regelungen getroffen sind. Sofern vorgenannte Vertreter selbst nicht unterzeichnen, sind die im Innenverhältnis von den Vertretern zur Unterschrift bevollmächtigten Personen berechtigt, mit dem Zusatz „im Auftrag“ zu unterzeichnen.
[bookmark: Kontrollkästchen101][bookmark: Kontrollkästchen102][bookmark: Kontrollkästchen103]Verteiler:  |_| Praktikant/in  |_| Anstellungsträger  |_| Verwaltungs-/Serviceamt  |_| ZGAST
Eine Mehrfertigung des Arbeitsvertrages für die ZGASt ist nicht erforderlich, wenn der ZGASt die unterzeichnete Fassung des Arbeitsvertrages zusammen nach Möglichkeit mit allen Anlagen (Fragebogen zur Vergütungsfestsetzung, Verpflichtungserklärung, Loyalitätserklärung usw.) für das DMS als Einzeldatei im pdf-Format mit der Bezeichnung Personalnummer (z. B. 123456.pdf) oder dem Hinweis auf die Personalnummer zugeleitet wird.

